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B R E M I S C H E  B Ü R G E R S C H A F T  Drucksache 19 / 813 S 
Stadtbürgerschaft 03.07.18 
19. Wahlperiode  

Mitteilung des Senats vom 3. Juli 2018 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 132 (zugleich Vorhaben- und 
Erschließungsplan) für die Errichtung eines Wohngebäudes in Bremen-Walle, Ortsteil 
Überseestadt an der Konsul-Smidt-Straße, nordwestlich des Schuppen 3 
(Bearbeitungsstand: 3. Mai 2018) 

Als Grundlage der städtebaulichen Ordnung für das oben näher bezeichnete 
Gebiet wird der vorhabenbezogene Bebauungsplan 132 (Bearbeitungsstand: 
3. Mai 2018) vorgelegt. 

Die städtische Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Ener-
gie und Landwirtschaft hat hierzu am 14. Juni 2018 den als Anlage beigefügten 
Bericht erstattet. 

Diesem Bericht ist eine Anlage beigefügt, in der die eingegangenen datenge-
schützten Stellungnahmen einschließlich der hierzu abgegebenen Stellung-
nahmen der städtischen Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwick-
lung, Energie und Landwirtschaft enthalten sind.∗) 

Der Bericht der städtischen Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtent-
wicklung, Energie und Landwirtschaft wird der Stadtbürgerschaft hiermit vor-
gelegt. 

Der Senat schließt sich dem Bericht der städtischen Deputation für Umwelt, 
Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft einschließlich 
Anlage zum Bericht an und bittet die Stadtbürgerschaft, den vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan 132 (zugleich Vorhaben- und Erschließungsplan) für die 
Errichtung eines Wohngebäudes in Bremen-Walle, Ortsteil Überseestadt an der 
Konsul-Smidt-Straße, nordwestlich des Schuppen 3 (Bearbeitungsstand: 3. Mai 
2018) in Kenntnis der eingegangenen Stellungnahmen zu beschließen. 

  

                                                      
∗) Die Anlage zu dem Bericht der städtischen Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, 
Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft ist nur den Abgeordneten der Stadtbür-
gerschaft zugänglich und liegt zur Einsichtnahme in der Bürgerschaftskanzlei aus. 
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Bericht der städtischen Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwick-
lung, Energie und Landwirtschaft zum vorhabenbezogener Bebauungsplan 
132 (zugleich Vorhaben- und Erschließungsplan) für die Errichtung eines 
Wohngebäudes in Bremen-Walle, Ortsteil Überseestadt an der Konsul-Smidt-
Straße, nordwestlich des Schuppen 3 (Bearbeitungsstand: 3. Mai 2018) 

A. Verfahren nach dem Baugesetzbuch (BauGB) 

1. Planaufstellungsbeschluss 

Die städtische Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwick-
lung, Energie und Landwirtschaft hat am 15. Februar 2018 beschlos-
sen, dass für das Plangebiet ein vorhabenbezogener Bebauungsplan 
aufgestellt werden soll (Planaufstellungsbeschluss). Dieser Beschluss 
ist am 1. März 2018 öffentlich bekannt gemacht worden. Bei dem vor-
habenbezogenen Bebauungsplan 132 handelt es sich um einen Plan 
der Innenentwicklung (§ 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB). Die Voraussetzun-
gen nach § 13a Abs. 1 BauGB für ein „beschleunigtes Verfahren“ lie-
gen vor. 

Die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB und 
nach § 1a BauGB sind in diesem Bebauungsplanverfahren bewertet 
und berücksichtigt worden. 

2. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB 

Zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 132 ist am 13. September 
2017 vom Ortsamt West eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlich-
keit in einer öffentlichen Einwohnerversammlung durchgeführt wor-
den. Änderungen in den Planungszielen haben sich auf Grund der 
Einwohnerversammlung nicht ergeben.  

Im Anschluss an die Einwohnerversammlung wurde eine schriftliche 
Stellungnahme vorgebracht. Diese ist in der Anlage zum Bericht der 
Deputation aufgeführt; hierauf wird verwiesen. 

3. Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB 

Im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes 132 ist am 22. Juni 2017 die frühzeitige Behörden-
beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB durchgeführt worden. Das Ergeb-
nis dieser Beteiligung ist in die Planung eingeflossen. 

4. Gleichzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange nach  

§ 4a Abs. 2 BauGB und öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB  

Die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und die Anhörung 
der zuständigen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB einschließlich des Beirates Walle sind für den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan 132 gleichzeitig durchgeführt 
worden (§ 4a Abs. 2 BauGB).  

Die städtische Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwick-
lung, Energie und Landwirtschaft hat am 15. Februar 2018 beschlos-
sen, den Entwurf zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 132 mit 
Begründung öffentlich auszulegen.  

Der Planentwurf mit Begründung hat vom 12. März 2018 bis 12. April 
2018 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beim Senator für Umwelt, Bau und Ver-
kehr öffentlich ausgelegen. Zugleich hat Gelegenheit bestanden, vom 
Entwurf des Planes mit Begründung im Ortsamt West Kenntnis zu 
nehmen.  
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Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind über die 
öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB unterrichtet worden. 

5. Ergebnis der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange und der öffentlichen Auslegung 

5.1 Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
 lange 

Die Handelskammer Bremen hat mit Schreiben vom 17. März 2017 
folgende Stellungnahme eingebracht:  

"Die Handelskammer nimmt zur Kenntnis, dass die Stadt Bremen in 
Teilbereichen der Überseestadt die Möglichkeiten für weiteres Woh-
nen ausloten möchte. Für das Plangebiet soll dies mit einer Mischge-
bietsausweisung erreicht werden. 

Fraglos stellt die erfolgreiche Erschließung und Vermarktung der 
Überseestadt einen bedeutenden Baustein in der wirtschaftlichen Ent-
wicklung Bremens dar. Jedoch sind bei der inneren Entwicklung der 
Überseestadt die Interessen der über 300 ansässigen Betriebe sehr 
ernst zu nehmen und unbedingt zu berücksichtigen. Daher ist auch 
bei den Festsetzungen dieses Vorhabenplanes sicherzustellen, dass 
sämtliche planungsrechtlichen Festsetzungen in keinem Fall zu Las-
ten der bestehenden Gewerbeansiedlungen gehen. Hier ist Bestands-
schutz zu gewährleisten, der keinerlei Einschränkungen in Art und 
Umfang der derzeitigen gewerblichen Nutzungen zulässt sowie den 
Unternehmen die Möglichkeit einer Entwicklung auch am bisherigen 
Standort erhält. Zu einem solchen Bestandsschutz gehört nach Über-
zeugung der Handelskammer die besondere Würdigung von Lärm- 
und Geruchsimmissionen. Diese besitzen ein erhebliches Konfliktpo-
tenzial, sind aber aufgrund der besonderen industriellen Prägung der 
Nachbarschaft unabwendbar. 

Für die Handelskammer stellt das Nutzungskonzept zum Masterplan 
Überseestadt eine wesentliche Beurteilungsgrundlage für neue plan-
rechtliche Situationen dar. Demnach sind für das Plangebiet Dienst-
leistungen sowie Gewerbe/Dienstleistungen als Nutzungen vorgese-
hen Der Masterplan dient der groben Orientierung; selbstverständlich 
bedarf es im Detail an der einen oder anderen Örtlichkeit auch einer 
gewissen Flexibilität hinsichtlich der bauleitplanerischen Festsetzun-
gen. Auf Grund des Konfliktpotenziales ist jedoch insbesondere beim 
Thema Wohnen immer wieder sehr genau zu prüfen, an welchen 
Standorten dieses verträglich mit den anderen vorhandenen Nut-
zungsfarmen realisiert werden kann. Nach unserer Überzeugung 
muss daher auch der vorliegende Planentwurf sicherstellen, dass die 
Bestandsrechte und Entwicklungsmöglichkeiten der bestehenden In-
dustrie- und Gewerbebetriebe gewahrt bleiben. Dies muss insbeson-
dere für den Großmarkt gelten. Vorlage hierfür ist das "Bremen 
Modell", dass das Nebeneinander von Industrie- und Hafenbetrieben 
mit Wohnen und neuem Gewerbe in der Überseestadt vertraglich re-
gelt. Es wäre unseres Erachtens wünschenswert, wenn in der Begrün-
dung zum Bebauungsplan hierauf noch einmal sehr deutlich abge-
stellt würde." 

Die städtische Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwick-
lung, Energie und Landwirtschaft gibt dazu folgende Stellungnahme 
ab: 

Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan 132 werden keine Be-
standsrechte der Industrie- und Gewerbebetriebe im Umfeld des Plan-
gebietes verletzt. Dies gilt auch für den Großmarkt. Der Bebauungs-
plan enthält für das geplante Vorhaben Regelungen zum Immissions-
schutz. So sind Wohnnutzungen aufgrund des Gewerbelärms nur un-
ter bestimmten Grundrissanordnungen zulässig. Mit diesen Vorgaben 
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kann ein verträgliches Nebeneinander von Wohnen und Gewerbe in 
diesem Teil der Überseestadt erreicht werden. Darauf wird in der Be-
gründung noch einmal hingewiesen. 

Die städtische Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwick-
lung, Energie und Landwirtschaft empfiehlt, den Plan unverändert zu 
lassen.  

5.2 Einige Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange haben Hin
 weise vorgebracht, die zu Anpassungen des Planentwurfs und der Be-
 gründung geführt haben. Auf den Gliederungspunkt 6. dieses Berich-
 tes wird verwiesen. 

Nach Klärung bestimmter Fragen haben die übrigen Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gegen die Planung keine Ein-
wendungen. 

5.3 Stellungnahmen der Öffentlichkeit 

Anlässlich der öffentlichen Auslegung sind keine Stellungnahmen aus 
der Öffentlichkeit eingegangen.  

6. Ergänzung des Planentwurfes und der Begründung nach der öffentli-
chen Auslegung 

Nach der öffentlichen Auslegung und der gleichzeitig durchgeführten 
Behördenbeteiligung ist der Bebauungsplanentwurf ergänzt sowie die 
Begründung geändert worden. 

6.1 Anpassung und Ergänzung des Planentwurfes 

Die textliche Festsetzung Nr. 10 ist um die Benennung beispielhafter 
bautechnischer Maßnahmen zur Vorbereitung einer nachträglichen 
Errichtung von Solarenergiemaßnahmen ergänzt worden.  

Der Hinweis auf mögliche archäologische Bodenfundstellen im Plan-
gebiet wurde gestrichen. 

Der beigefügte Planentwurf (Bearbeitungsstand: 3. Mai 2018) enthält 
die vorgenannte Ergänzung sowie Streichung des Hinweises. 

Die städtische Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwick-
lung, Energie und Landwirtschaft empfiehlt, den vorgenannten 
Planergänzungen zuzustimmen. 

6.2 Änderungen beziehungsweise Ergänzungen der Begründung 

Die Begründung wurde aufgrund weiterer Hinweise aus der Behör-
denbeteiligung geändert beziehungsweise ergänzt: 

Kapitel C 6. "Immissionsschutz": 

— Es wurde ergänzt, dass der Großmarkt Bremen durch das Vorha-
ben in seinem Bestand und seiner Entwicklung nicht gefährdet 
wird. 

Kapitel C 8. "Klimaschutz": 

— Es wurde ergänzt, dass bei der Gebäudeplanung als Beitrag zum 
Klimaschutz ein nachhaltiges Wärmeversorgungskonzept ver-
folgt wird. Ebenfalls wurde ergänzt, dass sich die Vorhabenträge-
rin im Durchführungsvertrag zum Anschluss des geplanten 
Gebäudes an die Fernwärme sowie zu einem vorgegebenen KfW-
Gebäudeeffizienzstandard verpflichtet. 

Kapitel C 9. "Kampfmittel, archäologische Bodenfundstellen, Altlas-
ten": 

— Der Hinweis auf mögliche archäologische Bodenfundstellen im 
Plangebiet ist gestrichen worden. 
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Im Übrigen wurde die Begründung redaktionell überarbeitet. 

Die beigefügte Begründung (Bearbeitungsstand: 3. Mai 2018) enthält 
die vorgenannten Änderungen und Ergänzungen. 

Die städtische Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwick-
lung, Energie und Landwirtschaft empfiehlt, der geänderten bezie-
hungsweise ergänzten Begründung (Bearbeitungsstand: 3. Mai 2018) 
zuzustimmen. 

7. Absehen von einer erneuten öffentlichen Auslegung gemäß § 4a Bau-
gesetzbuch 

Durch die nach der öffentlichen Auslegung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans 132 erfolgte Plananpassung und -ergänzung sind die 
Grundzüge der Planung nicht berührt worden.  

Unter dieser Voraussetzung kann gemäß § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB die 
Einholung der Stellungnahmen auf die von den Änderungen be-
troffene Öffentlichkeit sowie die berührten Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange beschränkt werden.  

Die Ergänzungen berücksichtigen die im Rahmen der Behördenbetei-
ligung vorgetragenen Hinweise. Abwägungsrelevante neue Erkennt-
nisse und Inhalte haben sich dadurch nicht ergeben; daher wird von 
einer erneuten öffentlichen Auslegung gemäß § 4a BauGB abgesehen. 

Die Plananpassung und die Planergänzung wurden mit den davon be-
rührten Behörden und der Vorhabenträgerin einvernehmlich abge-
stimmt.  

B. Stellungnahme des Beirates 

Die Planung ist dem Fachausschuss Überseestadt, Wirtschaft und Arbeit 
des Stadtteilbeirats Walle in seiner Sitzung am 21. November 2017 vorge-
stellt worden. Der Ausschuss hat dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
132 mit zwei Enthaltungen zugestimmt. 

Dem Ortsamt West wurde die Deputationsvorlage gemäß der Richtlinie 
über die Zusammenarbeit des Senators für Umwelt, Bau und Verkehr mit 
den Beiräten und Ortsämtern in der Fassung vom 17. November 2016 über-
sandt. 

C. Beschluss 

Die städtische Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, 
Energie und Landwirtschaft bittet den Senat und die Stadtbürgerschaft, 
den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 132 (zugleich Vorhaben- und Er-
schließungsplan) für die Errichtung eines Wohngebäudes in Bremen-
Walle, Ortsteil Überseestadt an der Konsul-Smidt-Straße, nordwestlich des 
Schuppen 3 (Bearbeitungsstand: 3.Mai 2018) zu beschließen. 

 Dr. Joachim Lohse Jürgen Pohlmann 

 (Senator) (Vorsitzender) 

Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 132 (zugleich Vorha-
ben- und Erschließungsplan) für die Errichtung eines Wohngebäudes in Bre-
men-Walle, Ortsteil Überseestadt an der Konsul-Smidt-Straße, nordwestlich 
des Schuppen 3 (Bearbeitungsstand: 3. Mai 2018) 

A. Plangebiet  

Das knapp 2 000 m² große Plangebiet liegt im Stadtteil Walle, Ortsteil 
Überseestadt zwischen der Konsul-Smidt-Straße und dem Europahafen. Es 
umfasst die Flurstücke 33/118, 33/116 (beide Flur VR37) sowie 3/60 und 
1/11 (beide Flur VR43). Das Plangebiet wird begrenzt: 

— Im Norden/Nordosten durch die Konsul-Smidt-Straße,  
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— im Osten/Südosten durch ein mehrgeschossiges Bürogebäude mit vor-
gelagerter Stellplatzanlage, 

— im Süden/Südwesten durch zwei mehrgeschossiges Wohngebäude 
(Konsul-Smidt-Straße 56 und 58),  

— im Westen/Nordwesten durch eine Stichstraße, die von der Konsul-
Smidt-Straße aus in Richtung Südwesten abzweigt.  

B. Ziele, Zwecke und Erforderlichkeit des Bebauungsplanes 

1. Entwicklung und Zustand 

Das Vorhabengebiet umfasst ein unbebautes Grundstück zwischen 
der Konsul-Smidt-Straße und der parallel zum Europahafen verlau-
fenden Mischgebietsbebauung, die sich im unmittelbaren Planbereich 
aus zwei nördlich angrenzenden Wohnhäusern („The Portment“) so-
wie südlich angrenzend aus einem Bürogebäude mit Sitz der Vorha-
benträgerin (Kontorhaus KSS GmbH) zusammensetzt. Das 
Bürogebäude steht in einer Gebäudeflucht entlang der Konsul-Smidt-
Straße mit dem geplanten Vorhaben. Auf der östlichen Seite der Kon-
sul-Smidt-Straße liegt der Großmarkt Bremen. In etwa 600 m Entfer-
nung liegt der im Jahr 2016 neu angelegte öffentliche Spielplatz 
"Überseepark", der über ein umfangreiches Angebot an Spiel- und 
Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche verfügt. Entlang 
der Konsul-Smidt-Straße bestehen entlang der beiden Straßenseiten 
sowie in räumlicher Nähe auf einer gewerblichen Stellplatzanlage Be-
sucherstellplätze.  

Das Plangebiet wurde bisher zum Abstellen von Fahrzeugen genutzt. 
Die Oberfläche stellt sich als eine sandige, in Teilen wassergebundene 
Fläche dar, auf der temporär Baumaschinen abgestellt werden. Eine 
Vegetation besteht an den Rändern in Form von Ruderalflur und 
Spontanvegetation.  

Historisch betrachtet gehörte das Plangebiet zum Bereich des Euro-
pahafens und lag früher zollrechtlich vollständig im "Ausland". Auf 
den Flächen befanden sich größtenteils Gleisanlagen. Die Um-
schlagstätigkeit wurde in diesem Bereich vor längerer Zeit aufgege-
ben und die Gleisanlagen zurückgebaut. Seither wird das Grundstück 
baulich nicht mehr genutzt.   

2. Geltendes Planungsrecht 

Der Flächennutzungsplan Bremen stellt für den Planbereich eine ge-
mischte Baufläche dar. Mit der Festsetzung eines Mischgebietes ent-
spricht der vorhabenbezogene Bebauungsplan der Darstellung des 
Flächennutzungsplanes. 

Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans 2381, 
der im Jahr 2008 in Kraft getreten ist. Dieser setzt ein Mischgebiet ge-
mäß § 6 BauNVO und eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,6 fest. Eine 
Überschreitung der GRZ durch Garagen und Stellplätze mit ihren Zu-
fahrten sowie Nebenanlagen ist bis zu einer GRZ von 0,9 zulässig.  

Für den Bereich des Vorhabengrundstücks ist im Bebauungsplan 2381 
aus Immissionsschutzgründen festgesetzt, dass hier keine Wohnnut-
zungen zulässig sind. Des Weiteren ist für den Planbereich geregelt, 
dass die Tiefe der Abstandsfläche 0,25 H (H=Gebäudehöhe) beträgt. 
Zur Bestimmung der Höhenentwicklung im Planbereich setzt der Be-
bauungsplan fest, dass die Gebäude eine Mindesthöhe von 22 m ü.NN 
erreichen müssen und eine Maximalhöhe von 25 m ü.NN nicht über-
schreiten dürfen. (Das Plangebiet liegt auf einem Höhenniveau von 
rund 7 m ü.NN). 

  



 – 7 – 

3. Planungsziele und Erforderlichkeit des Bebauungsplans 

Die Vorhabenträgerin beabsichtigt die Errichtung eines Wohnhauses 
mit zwei Gewerbeeinheiten auf dem noch unbebauten Grundstück. 
Angesichts des kleinräumigen Nutzungsgefüges in der direkten Um-
gebung des Standortes korrespondiert eine wohnbauliche Nutzung an 
dieser Stelle gut mit den Entwicklungszielen der Überseestadt, nach 
denen die Entwicklung von Wohnnutzung überall dort erfolgen soll, 
wo diese unter Immissionsgesichtspunkten möglich ist. Gleichzeitig 
ermöglicht die anteilig gewerbliche Nutzung im Erdgeschoss eine Be-
lebung des öffentlichen Raums.  

Die Erhöhung des Angebotes an Wohnraum in der Überseestadt ent-
spricht der Zielsetzung der Stadtgemeinde Bremen, die Überseestadt 
zu einem lebendigen Ortsteil zu entwickeln. Ein größerer Anteil an 
Bewohnerinnen und Bewohnern in der Überseestadt trägt auch dazu 
bei, tragfähige soziale Infrastrukturen wie zum Beispiel Kindergärten 
entwickeln zu können und die notwendige Kundenfrequenz für die 
Nahversorgung und den öffentlichen Personennahverkehr zu erhö-
hen. Da südwestlich an das Plangebiet angrenzend bereits ein Büro-
gebäude innerhalb des gemischt genutzten Quartiers zwischen 
Konsul-Smidt-Straße und Weser besteht und in der Überseestadt noch 
weitere Standorte für die Entwicklung von Gewerbeflächen zur Ver-
fügung stehen, sollen mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur überwiegenden Ent-
wicklung von Wohnraum im Plangebiet geschaffen werden. Geplant 
ist die Errichtung eines sechsgeschossigen Wohngebäudes mit 58 
Wohn- sowie zwei Gewerbeeinheiten und einer Tiefgarage mit 32 
Pkw-Stellplätzen. Mit der Planung werden weitere Zielsetzungen ver-
folgt:  

— Nutzung einer bereits über die Konsul-Smidt-Straße erschlosse-
nen Baulücke, 

— Entwicklung einer hochwertigen Architektur, 

— Berücksichtigung der Lärmsituation durch überwiegende Anord-
nung der Aufenthaltsräume auf der dem Lärm abgewandten Ge-
bäudeseite sowie durch aktive und passive Schallschutzmaßnah-
men. 

Für das Vorhaben sind folgende Nutzungseinheiten vorgesehen: 

— 48 Wohnungen mit circa 50 m² Wohnfläche, 

— zehn Wohnungen mit circa 70 m² Wohnfläche 

— zwei Gewerbeflächen mit circa 70 m² Nutzfläche im Erdgeschoss. 

Das Vorhaben hat die äußeren Abmessungen von circa 56 m x 18 m 
und eine Höhe von circa 19 m über der Erdoberfläche. Die Tiefgarage 
ragt im hinteren Teil des Grundstückes etwa 0,75 m aus dem Gelän-
deniveau hinaus und wird auf der Dachfläche begrünt.  

Die innere Gebäudeerschließung erfolgt durch einen Laubengang, 
der im Gebäude längsseitig, an der parallel zur Konsul-Smidt-Straße 
verlaufenden Fassadenseite, ausgerichtet ist. Der Laubengang ist 
nicht beheizt und aus Immissionsschutzgründen überwiegend ver-
glast. Dies bedeutet, dass zwischen den verglasten Flächen jeweils ein 
Luftspalt liegt. Der Laubengang wird durch eine Zwangslüftung mit 
Frischluft versorgt, sodass auch die zum Laubengang orientierten 
Räume belüftet werden können. Der Laubengang übernimmt damit 
für die Wohnungen die Funktion eines belüfteten, akustisch getrenn-
ten Vorraums (vergleiche im Weiteren Kapitel C 6. "Immissions-
schutz"). 
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Über die Erschließung hinaus bietet der Laubengang auch Abstell-
möglichkeiten für Fahrräder in dafür vorgesehenen mieterzugeordne-
ten Abteilen. Für Fahrradanhänger sowie weitere Fahrräder wird ein 
Abstellraum in der Tiefgarage vorgehalten. Es sind ein Treppenhaus 
sowie ein maschinenraumloser Personenaufzug mit barrierefreiem 
Zugang zur Erschließung des Gebäudes vorgesehen. Der Aufzug er-
hält auf jeder Ebene einen Zugang und ist für den Transport von Fahr-
rädern ausreichend groß bemessen. Die Erschließung der Wohnungen 
erfolgt barrierefrei, in den Wohnungen werden die Bewegungsflächen 
nach DIN 18040-2 „Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen - Teil 
2: Wohnungen“ eingehalten. 

In den Außenanlagen sind ein Müllunterflursystem sowie zwei Car-
sharing-Stellplätze vorgesehen. Des Weiteren ist beabsichtigt, auf der 
vom Verkehrslärm der Konsul-Smidt-Straße abgewandten Gebäu-
deseite eine Spielfläche für Kleinkinder mit Spielgeräten und Grün-
anlagen zu errichten.  

4. Planungsverfahren 

Die Bremer Wohnungsbaukonzeption des Senats verfolgt das Ziel der 
Innenentwicklung, indem möglichst brachgefallene oder unterge-
nutzte Flächen genutzt werden. Das Plangebiet umfasst eine Fläche, 
die im Bebauungsplan 2381 bereits als Mischgebiet festgesetzt wurde. 
Ziel der vorhabenbezogenen Planung ist es, innerhalb des bereits be-
stehenden Mischgebietes mit der Errichtung eines Wohngebäudes 
das Angebot an Wohnraum in der Überseestadt zu erhöhen (verglei-
che Kapitel B 3. "Planungsziele"). Das Vorhaben trägt somit dazu bei, 
die Überseestadt zu einem lebendigen Ortsteil zu entwickeln. Vor die-
sem Hintergrund soll die Planung zeitnah realisiert werden. Daher soll 
der vorhabenbezogene Bebauungsplan 132 im beschleunigten Ver-
fahren nach § 13a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung 
aufgestellt werden. Die Planung stellt eine Maßnahme der Innenent-
wicklung dar, denn sie beinhaltet eine Nutzungsänderung zur geziel-
ten Schaffung von Baurechten an einem Standort innerhalb des 
Siedlungsbereichs.  

Aufgrund der geringen Plangebietsgröße und der Überplanung einer 
bereits beplanten Fläche kann die Aufstellung auf Grundlage des 
§ 13a BauGB ("Bebauungspläne der Innenentwicklung") erfolgen. 
Die Voraussetzungen hierfür liegen vor: Das Plangebiet befindet sich 
in einem von Siedlungstätigkeit geprägten Gebiet der Stadt; die ge-
plante Bebauung ist von Wohn- und Gewerbebauten umgeben. Das 
Vorhaben dient damit der Innenentwicklung des Stadtquartiers. Die 
Planung ermöglicht eine Grundfläche von weniger als 20.000 m², be-
gründet nicht die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nach der Anlage 1 zum UVPG (Umweltver-
träglichkeitsprüfungsgesetz) beziehungsweise nach Landesgesetz er-
fordern und bereitet diese auch nicht vor. Es bestehen auch keine An-
haltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB 
genannten Schutzgüter. Im Interesse einer beschleunigten Verwirkli-
chung soll deshalb die Planaufstellung nach § 13a BauGB erfolgen. 

C. Planinhalt 

1. Art der baulichen Nutzung 

Im Bebauungsplan wird gemäß § 13a Abs. 3 BauGB in Verbindung 
mit § 6 BauNVO ein Mischgebiet (MI) festgesetzt. Damit fügt sich das 
Mischgebiet in die bauliche Umgebung ein, denn im Bebauungsplan 
2381 sind für die südlich, westlich und östlich angrenzenden Flächen 
ebenfalls Mischgebiete festgesetzt. Mit dieser MI-Festsetzung soll das 
Plangebiet weiterhin Teil des gesamten Mischgebiets bleiben, in dem 
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bereits Wohnnutzungen sowie auch das Wohnen nicht wesentlich stö-
rende gewerbliche Nutzungen bestehen. Mit den beiden Gebäuden 
"Green-Living" (Konsul-Smidt-Straße 56-58) grenzen zwei Wohnhäu-
ser und mit dem Gebäude "Energy-Office" (Konsul-Smidt-Straße 50-
52) ein Bürogebäude direkt an das Vorhaben an.  

Da in dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan 132 mit dem Misch-
gebiet ein Baugebiet nach der BauNVO ausgewiesen wird, wird im 
Sinne von § 12 Abs. 3a BauGB festgesetzt, dass im Geltungsbereich 
des Vorhaben- und Erschließungsplanes im Rahmen der festgesetzten 
Nutzungen nur solche Vorhaben zulässig sind, zu deren Durchfüh-
rung sich die Vorhabenträgerin im Durchführungsvertrag verpflichtet 
hat. Die Festsetzung ist somit Grundlage für eine Konkretisierung des 
Vorhabens, die im Durchführungsvertrag erfolgt. So wird im Durch-
führungsvertrag vereinbart, dass im Erdgeschoss neben den geplan-
ten Wohneinheiten zwei Gewerbeeinheiten zu errichten sind. Damit 
erfolgt innerhalb des Vorhabens eine vertikale Nutzungsmischung, 
auch wenn das Wohnen überwiegt. Aufgrund der umgebenden Be-
bauung mit Wohn- und Bürogebäuden passt sich das Vorhaben in die 
Umgebung des Mischgebietes ein. Die Mischgebietstypik bleibt er-
halten. Da das Vorhaben auch Gewerbeeinheiten enthält, regelt der 
Bebauungsplan zum Schutz des Ortsbildes für das Mischgebiet, dass 
Werbeanlagen nur an der Stätte der Leistung zulässig sind (textliche 
Festsetzung Nr. 11). 

Mit der Zulässigkeit von mehrheitlichen Wohnnutzungen im Plange-
biet wird nicht verkannt, dass diese hier den in einem Hafen- und Ge-
werbeumfeld typischen Immissionen ausgesetzt sind. Auf das Vorha-
ben wirken insbesondere Verkehrslärmimmissionen von der nordöst-
lich verlaufenden Konsul-Smidt-Straße sowie auch Gewerbelärmim-
missionen, insbesondere vom Großmarkt, ein. Dementsprechend ist 
der Schalleintrag auf der nordöstlichen Gebäudeseite am größten, 
während die südwestliche, zu den Wohngebäuden Green-Living ori-
entierte Gebäudeseite, geringeren Schallimmissionen ausgesetzt ist. 
In dem Plangebiet werden aufgrund der oben genannten Schal-
limmissionen die Orientierungswerte der DIN 18005 "Schallschutz im 
Städtebau" für Mischgebiete überschritten. Aus Gründen des Immis-
sionsschutzes müssen bei den Wohnungen daher bauliche Schall-
schutzmaßnahmen eingehalten werden. Wohnnutzungen sind 
aufgrund des Gewerbelärms außerdem nur unter bestimmten Grund-
rissanordnungen zulässig. Mit diesen Regelungen kann ein verträgli-
ches Nebeneinander von Wohnen und Gewerbe in diesem Teil der 
Überseestadt erreicht werden. Einzelheiten zu der Bewältigung der 
Immissionskonflikte durch Lärm sind im Kapitel C 8. "Immissions-
schutz" dargestellt. 

Vor dem Hintergrund der oben dargestellten städtebaulichen Zielset-
zungen ist die Zulassung von Wohnnutzungen im Rahmen der Misch-
gebietsfestsetzung auch angesichts der prognostizierten beziehungs-
weise ermittelten Lärmimmissionen vertretbar. Unter Berücksichti-
gung der Festsetzungen des Bebauungsplans ist zudem auch die Ver-
träglichkeit mit den umgebenden Industrie- und Hafenbetrieben 
außerhalb des Geltungsbereichs gesichert. Den Belangen gesunder 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Plangebiet sowie des Umwelt-
schutzes, den Wohnbedürfnissen der Bevölkerung sowie der Entwick-
lung des Ortsteils wird damit ebenso Rechnung getragen wie der 
Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen in den das 
Plangebiet umgebenden Betrieben.  

2. Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird im Plangebiet durch die GRZ 
und die Höhenfestlegungen der Gebäude bestimmt. Zudem wird die 
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Bebauung durch ein Baufenster, das dem Baukörper des Vorhabens 
entspricht, begrenzt. Entsprechend der geplanten Ausnutzung des 
Grundstücks wird eine GRZ von 0,6 festgesetzt, die sich im Rahmen 
der Obergrenzen des § 17 der BauNVO für Mischgebiete bewegt. Ge-
mäß textlicher Festsetzung ist eine Überschreitung der Grundflächen-
zahl für die Errichtung von Nebenanlagen, Stellplätzen und Tiefgara-
gen mit ihren Zufahrten bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8 zuläs-
sig (vergleiche textliche Festsetzung Nr. 3). Dies gilt auch, wenn Tief-
garagen bis zu einem Meter über die Erdoberfläche hinausragen. 
Diese Festsetzung ist erforderlich, um der besonderen städtebaulichen 
Situation mit Errichtung einer Tiefgarage und unterirdischen Neben-
anlagen Rechnung zu tragen. Durch die direkte Nahlage des Vorha-
bens an den Promenaden des Weserufers und des Europahafens sowie 
durch den Grünzug "Überseepark" in rund 600 m Entfernung stehen 
den Bewohnerinnen und Bewohnern großzügige öffentliche Frei-
räume zur Verfügung, sodass eine Ausnutzung des Grundstücks für 
Nebenanlagen, Stellplätze und Tiefgaragen mit einer GRZ von bis zu 
0,8 im Sinne des sparsamen Umgangs mit Boden gerechtfertigt ist. 

Für das Plangebiet wird zur Erreichung des Planungsziels der Schaf-
fung von mehr Wohnraum in der Überseestadt eine entsprechend 
hohe Nutzungsdichte angestrebt, die sich aus der bereits bebauten 
Umgebung städtebaulich ableitet. So werden Mindest- und Höchst-
maße für die Höhe baulicher Anlagen von 22 bis 26,5 m Normalhö-
hennull (NHN) vorgesehen. Dies entspricht bei einer Geländehöhe 
von rund 7 m NHN in der Regel Bauwerkshöhen von vier Vollgeschos-
sen als Mindestmaß und sechs Vollgeschossen als Höchstmaß. Damit 
können Gebäudehöhen erreicht werden, die dem Ziel einer höheren 
Verdichtung in der Überseestadt entsprechen und den städtebauli-
chen Entwurf, der dem Bebauungsplan 2381 zugrunde liegt, weiter-
führen. Eine Unter- beziehungsweise Überschreitung der festgesetz-
ten Mindest- und Höchstmaße für die Höhe baulicher Anlagen durch 
Gebäude, Gebäudeteile und technische Anlagen kann ausnahms-
weise zugelassen werden, wenn diese im Hinblick auf ihre stadträum-
liche Wirkung untergeordnet ist (vergleiche textliche Festsetzung Nr. 
5). Mit dieser Festsetzung sollen zum Beispiel technische Aufbauten 
wie Fahrstuhlüberfahrten zugelassen werden können, sofern eine 
klare Kantenbildung gewahrt bleibt. 

Eine Geschossflächenzahl (GFZ) wird im Bebauungsplan nicht festge-
setzt, da die bauliche Dichte über die GRZ und die maximale Gebäu-
dehöhe bestimmt wird. Rechnerisch wird die GFZ-Obergrenze für 
Mischgebiete nach § 17 BauNVO überschritten. Die Obergrenze liegt 
bei einer GFZ 1,2, die Planung ermöglicht eine GFZ von knapp 3,0.  
Die Überschreitung der GFZ wird jedoch durch die unmittelbare 
Nachbarschaft zu den Wasserflächen der Weser und des Europaha-
fens ausgeglichen. Dieser Landschaftsraum wird von einer 16 m brei-
ten öffentlichen Promenade direkt am Wasser begleitet, die haupt-
sächlich von Fußgängern und Radfahrern genutzt werden kann. Dar-
über hinaus werden in der Nachbarschaft, außerhalb des Plangebiets, 
im Quartier Überseepark, neben Spiel- und Sportflächen auch öffent-
liche Grünflächen angeboten, die zur Erholung der Menschen dienen 
können, die im Plangebiet wohnen und arbeiten. Eine Beeinträchti-
gung der gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse, der Bedürfnisse 
des Verkehrs oder nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt sind 
nicht zu erwarten. 

3. Überbaubare Grundstücksflächen 

Eine Bauweise wird im Plangebiet nicht festgesetzt, denn diese wird 
indirekt durch eine Baukörperfestsetzung bestimmt, die die vier Ge-
bäudefassaden mit drei Baugrenzen und einer Baulinie umfasst. Das 
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Vorhaben hält somit wie bei einer offenen Bauweise zu allen vier Sei-
ten einen Grenzabstand ein.   

Entlang der Konsul-Smidt-Straße soll eine durchgängige Bauflucht 
hergestellt werden. Dementsprechend wird hier eine Baulinie festge-
setzt. Zu den übrigen Seiten wird die überbaubare Grundstücksfläche 
durch Baugrenzen festgesetzt, die sich am Baukörper des geplanten 
Vorhabens ausrichten.  

Für die Errichtung von Zugangstreppen sowie zur barrierefreien Er-
schließung mittels Rampen kann von der Baulinie abgewichen wer-
den. Die genaue Lage sowie Breite und Anzahl der Treppen und Ram-
pen wird im Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan 132 bestimmt. Um zum Beispiel zur Fassadengliederung 
Vor- und Rücksprünge ermöglichen zu können, enthält der Bebau-
ungsplan eine Ausnahmeregelung, mit der von den Vorgaben einer 
zwingenden Bebauung auf der Baulinie abgewichen werden kann. 
Sofern die Abweichung nicht mehr als 0,75 m beträgt, kann ein Vor- 
und Zurücktreten von der Baulinie für Gebäudeteile zugelassen wer-
den.  

Die Baugrenzen können durch untergeordnete Gebäudeteile um bis 
zu 1,0 m überschritten werden. Diese Regelung ist erforderlich, um 
vor den Fenstern von Aufenthaltsräumen der Wohnungen an den Gie-
belseiten zum Beispiel Prallscheiben oder andere geeignete bauliche 
Schallschutzmaßnahmen anbringen zu können. Die Regelung zur 
Überschreitung der Baugrenzen zielt damit auf den Immissionsschutz 
ab.  

Tiefgaragen (TGa) sind nur innerhalb der überbaubaren Grund-
stücksfläche sowie innerhalb der hierfür festgesetzten Fläche zulässig 
(vergleiche textliche Festsetzung Nr. 7). Mit dieser Festsetzung soll 
verhindert werden, dass Tiefgaragen an die Grundstücksgrenze ge-
baut werden und gegebenenfalls nachbarschaftliche Konflikte auslö-
sen. Als bauliche Anlagen, die keine Abstandsflächen auslösen, sind 
Tiefgaragenzufahrten ohne weiteres außerhalb des Baufensters zuläs-
sig.  

Durch die vorgenannten Regelungen zu der Baulinie und den Bau-
grenzen werden die möglichen Abweichungen klar definiert. Hier-
durch sollen Konflikte mit der umliegenden Bebauung angesichts der 
hohen baulichen Dichte vermieden werden. 

4. Verkehrliche Erschließung, Stellplätze 

Die Zufahrt zur Tiefgarage erfolgt an der nordwestlichen Gebäu-
deseite des Vorhabens. Die Zufahrt ist auch gleichzeitig die Ausfahrt, 
sodass es für die Bewohnerinnen und Bewohner nur eine Ein- und 
Ausfahrt von der beziehungsweise zur Konsul-Smidt-Straße gibt.  

In der Tiefgarage werden rund 32 Kfz-Stellplätze errichtet. Da nicht 
alle nach dem Stellplatzortsgesetz Bremen (StellplOG) erforderlichen 
Kfz-Stellplätze in der Tiefgarage nachgewiesen werden können und 
zum Schutz des Stadtbildes keine oberirdischen Stellplätze errichtet 
werden sollen, verpflichtet sich die Vorhabenträgerin im Durchfüh-
rungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan zur Umset-
zung eines Mobilitätskonzepts nach § 9 StellplOG. So soll die Ver-
pflichtung zur Herstellung aller gemäß StellplOG erforderlichen Kfz-
Stellplätze durch die Einrichtung von zwei Carsharing-Stationen auf 
dem Vorhabengrundstück ausgesetzt werden. Vor diesem Hinter-
grund setzt der Bebauungsplan eine oberirdische Fläche für zwei 
Stellplätze für Carsharing fest. Wenngleich bei ähnlich gelegenen 
Vorhaben entlang der Konsul-Smidt-Straße oberirdische Stellplätze 
aus planerischer Sicht nicht zugelassen wurden, soll mit der vorlie-
genden Festsetzung eine gute Sichtbarkeit und Erreichbarkeit sowie 
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eine rege Nutzung dieses Mobilitätsangebotes im Stadtraum ermög-
licht und gefördert werden. Die beiden Stellplätze befinden sich an 
der nordöstlichen Gebäudeseite des Plangebietes. Die Zufahrt erfolgt 
über die Konsul-Smidt-Straße. Der Zufahrtsbereich auf dem privaten 
Grund der Vorhabenträgerin wird im vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan durch eine Fläche mit Geh- und Fahrrechten für die Allge-
meinheit und daher zugunsten der Stadtgemeinde planungsrechtlich 
gesichert. Zudem wird dieser Bereich auch mit einem Leitungsrecht 
zugunsten der Leitungsträger festgesetzt. Nähere Regelungen zur 
Umsetzung des Carsharing werden im Durchführungsvertrag zum 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan getroffen.  

Besucherstellplätze bestehen zum einen im öffentlichen Raum entlang 
der Konsul-Smidt-Straße und in den von ihr abzweigenden öffentli-
chen Stichstraßen in Richtung Weserpromenade. Diese Stellplätze 
sind Teil der öffentlichen Erschließungsanlagen, die bereits in der Pla-
nungskonzeption zum Bebauungsplan 2381 als Besucherstellplätze 
vorgesehen wurden. Zum anderen besteht für Besucherinnen und Be-
sucher in fußläufiger Entfernung zum Vorhaben eine große gewerbli-
che Stellplatzanlage mit mehr als 200 Parkplätzen an der Konsul-
Smidt-Straße/Ecke Silbermannstraße zur Verfügung.  

Fahrradabstellplätze werden in ausreichender Anzahl in der Tiefga-
rage untergebracht. Die Vorhabenkonzeption ermöglicht aber auch, 
dass jede Bewohnerin und jeder Bewohner ein Fahrrad in den Abstell-
räumen vor der eigenen Wohnung abstellen kann.  

Das Plangebiet ist an den öffentlichen Personennahverkehr ange-
schlossen. Die Haltestelle "Silbermannstraße" der Buslinie 20 der Bre-
mer Straßenbahn AG (BSAG) liegt in geringer Entfernung zum Plan-
gebiet an der Kreuzung Konsul-Smidt-Straße/Silbermannstraße. Die 
Buslinie verkehrt zwischen Bremen-Walle, Hauptbahnhof Bremen 
und dem Messe-Zentrum. Über diese sind die Innenstadt Bremens 
und der Hauptbahnhof in etwa zehn bis vierzehn Minuten zu errei-
chen. 

Über die Haltestelle "Konsul-Smidt-Straße" besteht im Kreuzungsbe-
reich Hansator/Konsul-Smidt-Straße außerdem Anschluss an die Stra-
ßenbahnlinie 3 der BSAG. Die Bahnlinie verläuft vom Stadtzentrum 
(über Brill und Domsheide) kommend über die Eduard-Schopf-Allee, 
Auf der Muggenburg, Hansator, Nordstraße bis zum Straßenbahnbe-
triebshof Gröpelingen. 

5. Entwässerung, Ver- und Entsorgung 

Das Plangebiet kann an die bestehende Kanalisation angeschlossen 
werden. In der Konsul-Smidt-Straße besteht ein Trennsystem von 
Schmutz- und Regenwasser. Die Kapazitäten sind ausreichend, um 
das Vorhaben anschließen zu können. Eine Versickerung des Regen-
wassers ist aufgrund der hohen baulichen Verdichtung in dem Misch-
gebiet nicht möglich. Allerdings setzt der Bebauungsplan zur Redu-
zierung des Regenwasserabflusses eine Dachbegrünung fest. So ist 
das Dach des Wohnhauses mindestens zu 80 Prozent zu begrünen. Zu-
dem sind die Dächer von Tiefgaragen (einschließlich ihrer Zufahrten) 
flächendeckend und dauerhaft zu begrünen. Ausgenommen hiervon 
sind Bereiche, die als Terrassen genutzt werden.  

In den Nebenanlagenbereichen der Konsul-Smidt-Straße bestehen 
nach aktuellem Planwerk der wesernetz Bremen GmbH sowohl Ener-
giekabel der 10-kV- und 1-kV-Spannungsebene und ein Niederspan-
nungsverteiler (interne Nr. 16389), als auch ein Fernwärmeversor-
gungssystem der wesernetz Bremen GmbH. 
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6. Immissionsschutz 

Gemäß § 1 BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne insbeson-
dere die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeits-
verhältnisse sowie umweltbezogene Auswirkungen auf den Men-
schen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt zu be-
rücksichtigen. Als Auftrag aus dem Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(BImSchG) ist bei der Planung sicherzustellen, dass schädliche Um-
welteinwirkungen auf Wohn- und sonstige schutzbedürftige Gebiete 
soweit wie möglich vermieden werden.  

Das Plangebiet ist von Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und Hafennut-
zungen umgeben, von denen Lärmbelastungen zu erwarten sind. Zur 
Beurteilung der Belastungen wurde daher im Rahmen der Aufstellung 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 132 eine schalltechnische 
Untersuchung durchgeführt (Lärmkontor GmbH; "Schalltechnische 
Untersuchung zum BV KSS54 – Urbanes Wohnen am Europahafen, 
Bremen", 14. März 2017). Im Rahmen der Untersuchung wurden die 
Einwirkungen des Verkehrs- und Gewerbelärms auf das geplante Ge-
bäude ermittelt. Mit den Ergebnissen aus beiden Geräuschquellen 
wurden die maßgeblichen Außenlärmpegel nach DIN 4109 /1/ 
"Schallschutz im Hochbau" bestimmt. Es wurden Beurteilungspegel 
über die Geschosse der Plangebäude, jeweils 0,5 m vor dem geöffne-
ten Fenster, berechnet. 

Im Rahmen der Bauleitplanung sind insbesondere die folgenden Nor-
men und Verwaltungsvorschriften zu beachten: 

DIN 18005 "Schallschutz im Städtebau" in Verbindung mit Beiblatt 1. 

TA-Lärm (Technische Anleitung Lärm - Sechste Allgemeine Verwal-
tungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz vom 26.8.1998; 
GMBl. 1998 Seite 503 ff; rechtsverbindlich seit dem 1. November 1998)  

Die DIN 18005 enthält Orientierungswerte für die städtebauliche Pla-
nung. Sie gilt nicht für die Anwendung in Genehmigungs- und Plan-
feststellungsverfahren, wird aber in der Bauleitplanung als Entschei-
dungshilfe verwendet. Die TA Lärm dient dem Schutz der Allgemein-
heit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
durch Geräusche. Sie ist Maßgabe bei der Beurteilung von Schal-
limmissionen von Gewerbe- und Industrieanlagen und somit für die 
Bauleitplanung nur von indirekter Bedeutung. Die Orientierungs-
werte gemäß Beiblatt 1 zur DIN 18005 sind in ihren Lärmwerten iden-
tisch mit den entsprechenden Immissionsrichtwerten gemäß Abschnitt 
6.1 der TA Lärm. Für Gewerbelärmeinflüsse sind unter anderem fol-
gende Immissionsrichtwerte zu beachten (gemessen außerhalb von 
Gebäuden): 

In Industriegebieten (GI) tags 70 dB(A), nachts 70 dB(A), 

in Gewerbegebieten (GE) tags 65 dB(A), nachts 50 dB(A), 

in Mischgebieten (MI) tags 60 dB(A), nachts 45 dB(A), 

in Urbanen Gebieten (MU)  tags 63 dB(A), nachts 45 dB(A), 

in allgemeinen Wohngebieten (WA) tags 55 dB(A), nachts 40 dB(A). 

(Die Tageswerte gelten von 6 bis 22 Uhr, die Nachtwerte von 22 bis 6 
Uhr.) 

Für die Beurteilung von Verkehrslärm sind die Grenzwerte der Sech-
zehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung 16. BImSchV) zu be-
rücksichtigen. Mit ihr wurden vom Gesetzgeber rechtsverbindliche 
Grenzwerte in Bezug auf Verkehrslärm durch Straßen- und Schienen-
verkehr vorgegeben. Generell sind diese Immissionsgrenzwerte dann 
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heranzuziehen, wenn Straßen oder Schienenwege neu gebaut oder 
wesentlich geändert werden. Im Zusammenhang mit städtebaulichen 
Planungen ist die Anwendung dieser Grenzwerte nicht zwingend vor-
geschrieben, jedoch werden sie regelmäßig in der Praxis zur Abgren-
zung eines Ermessensbereiches und als weitere Abwägungsgrund-
lage herangezogen.  

Verkehrslärm 

Zur Berechnung der Verkehrslärmimmissionen wurden die aktuellen 
Verkehrszahlen aus dem "Integrierten Verkehrskonzept für die Über-
seestadt" vom 15. September 2016 mit Prognosefall 0 (ohne Anwen-
dung verkehrsmindernder Maßnahmen) verwendet. Die Berechnun-
gen der Beurteilungspegel für die Straßenverkehrswege erfolgten 
nach der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) beziehungs-
weise nach dem Teilstückverfahren der "Richtlinien für den Lärm-
schutz an Straßen – Ausgabe 1990" – RLS-90 (RLS-90). Die für die 
Straßen des Untersuchungsgebietes maßgeblichen zulässigen Höchst-
geschwindigkeiten und Straßenoberflächen sind entsprechend dieser 
Grundlagen beurteilt und bei den Berechnungen berücksichtigt wor-
den.  

Aus südlicher und nördlicher Richtung wirken Schienenwege der 
Deutschen Bahn AG (Fernbahn), der Hafenbahn und der Straßenbahn 
auf das Vorhaben ein. Die Berechnung der Beurteilungspegel der 
Schienenwege erfolgte nach der "Richtlinie zur Berechnung der 
Schallimmissionen von Schienenwegen – Schall 03". Für die Berech-
nung wurde der sogenannte "Schienen-Bonus" nicht berücksichtigt. 

Bei der schalltechnischen Untersuchung wurde deutlich, dass der Ver-
kehrslärm hauptsächlich von der Konsul-Smidt-Straße ausgeht. So 
wurden auch entlang der parallel zur Konsul-Smidt-Straße verlaufen-
den Gebäudefassade des Vorhabens die höchsten Außenlärmpegel 
von bis zu 65 dB(A) tags und 58 dB(A) nachts berechnet. Damit wer-
den an dieser Gebäudeseite die Immissionsgrenzwerte der 16. BIm-
SchV tagsüber um bis zu 1 dB(A) und nachts um bis zu 4 dB(A) über-
schritten. Die Orientierungswerte der DIN 18005 werden tagsüber um 
bis zu 5 dB(A) und nachts um bis zu 8 dB(A) überschritten.  

An den anderen Fassaden betragen die Beurteilungspegel für den 
Tagzeitraum bis zu 51 dB(A) (Südwestfassade) und bis 63 dB(A) 
(Nordwest-, Südwest- und Südostfassade). In der Nacht betragen die 
Beurteilungspegel an den Nordwest- und Südostfassaden des Plange-
bäudes zwischen 50 und 56 dB(A). An der Südwestfassade liegen die 
Beurteilungspegel bei bis zu 43 dB(A) nachts. Dies bedeutet, dass an 
der Südwestfassade sowohl die Immissionsgrenzwerte der 16. BIm-
SchV als auch die Orientierungswerte der DIN 18005 eingehalten 
werden. An der nordwestlichen und südöstlichen Gebäudeseite wer-
den die Grenzwerte der 16. BImSchV tagsüber und nachts größtenteils 
eingehalten. Lediglich an dem der Konsul-Smidt-Straße nächstgele-
genen Punkt der Südostfassade wurde für den Nachtzeitraum eine 
Überschreitung der Immissionsgrenzwerte um bis zu 2 dB(A) berech-
net. Die Orientierungswerte der DIN 18005 werden in Teilen tagsüber 
um bis zu 3 dB(A) und nachts um bis zu 6 dB(A) überschritten.  

Im Ergebnis der Verkehrslärmberechnung ist festzustellen, dass in 
Teilbereichen die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV sowie auch 
die Orientierungswerte der DIN 18005 sowohl tagsüber als auch 
nachts überschritten werden. Eine Überschreitung der Immissions-
grenzwerte der 16. BImSchV kann gemäß Rechtsprechung zulässig 
sein, soweit sichergestellt ist, dass die Lärmimmissionen die Schwelle 
der Gesundheitsgefährdung nicht überschreiten. 
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Eine Gesundheitsgefährdung ist nach aktueller Rechtsprechung bei 
Dauerschallpegeln von mehr als 70 dB(A) tags und mehr als 60 dB(A) 
nachts anzunehmen. Diese Werte werden im vorliegenden Fall nicht 
erreicht, so dass von keiner Gesundheitsgefährdung auszugehen ist. 
Bei der Bewertung der Überschreitung der Orientierungswerte der 
DIN 18005 durch den Verkehrslärm ist zu berücksichtigen, dass diese 
keine Grenzwerte darstellen und vorrangig Bedeutung für die Pla-
nung von Neubaugebieten haben. Ihre Einhaltung ist wünschenswert, 
um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes oder der be-
treffenden Baufläche verbundene Erwartung auf angemessenen 
Schutz vor Lärmbelastungen zu erfüllen. In bereits bebauten Gebieten 
und insbesondere entlang von Verkehrswegen lassen sich die Orien-
tierungswerte der DIN 18005 jedoch nicht immer einhalten. So ist bei 
der vorliegenden Planung zu berücksichtigen, dass es sich um einen 
Standort in einem bereits bebauten Umfeld in städtebaulich integrier-
ter Lage handelt. Für solche Fälle räumt die DIN 18005 in Verbindung 
mit § 1 BauGB einen Abwägungsspielraum ein. Dieser wird hier zu-
gunsten der Innenentwicklung angewandt.  

Im Bebauungsplan werden Festsetzungen zum Schutz vor Lärmim-
missionen getroffen, die auch die auf das Vorhaben einwirkenden ge-
werblichen Schallimmissionen berücksichtigen (vergleiche "Gewer-
belärm" auf nachfolgender Seite). Zur Klarstellung wird in den textli-
chen Festsetzungen zum Schallschutz unterschieden, wie hoch die 
Lärmwerte aus Verkehrsimmissionen und wie hoch sie aus gewerblich 
bedingten Immissionen sind.  

Da an der parallel zur Konsul-Smidt-Straße verlaufenden Gebäu-
deseite sowohl tagsüber als auch nachts – auch in Bezug auf die TA 
Lärm (vergleiche unten) – sehr hohe Außenlärmpegel bestehen, sind 
hier ausschließlich nach Nordosten ausgerichtete Aufenthaltsräume 
von Wohnungen und öffenbare Fenster von Aufenthaltsräumen von 
Wohnungen unzulässig. Diese Festsetzung wird in der Vorhabenpla-
nung umgesetzt, in dem an dieser Gebäudeseite der zur Erschließung 
der Wohnungen erforderliche Laubengang angeordnet wird und die 
zur Konsul-Smidt-Straße ausgerichteten Fenster von Aufenthaltsräu-
men der Wohnungen für einen durchgängigen Schallschutz nicht öf-
fenbar sein dürfen. Ein Öffnen von Fenstern ist hier nur für Wartungs- 
und Reinigungszwecke zulässig. Daher muss die Belüftung des Auf-
enthaltsraums über eine andere Gebäudeseite erfolgen, ansonsten ist 
ein Aufenthaltsraum einer Wohnung hier unzulässig. Die Festsetzung 
berücksichtigt damit nicht nur den Schutz vor Verkehrslärm, sondern 
auch vor gewerblichen Schallimmissionen. Durch geeignete bauliche 
oder technische Schallschutzmaßnahmen (zum Beispiel schallge-
dämmte Lüftungsöffnungen) ist zudem sicherzustellen, dass in den zu 
Wohnzwecken dienenden Aufenthaltsräumen ein Mittelungspegel 
von 30 dB(A) nachts und 35 dB(A) tagsüber nicht überschritten wird. 
Diese Anforderung wird bei dem Vorhaben erfüllt, indem die Belüf-
tung der Schlaf- und Wohnräume über dezentrale schallgedämmte 
Lüftungsgeräte erfolgt.  

Die Frischluftzufuhr der Wohnräume, die zum Laubengang ausgerich-
tet sind, erfolgt über den Laubengang. Dieser wird durch eine 
Zwangslüftung mit Frischluft versorgt, sodass er für die Wohnungen 
die Funktion eines belüfteten und akustisch getrennten Vorraums 
darstellt. Angestrebt wird hier ein 1,5-facher Luftwechsel. Dazu wer-
den zwei Entlüftungsstränge mit den Einströmöffnungen in jeder 
Ebene vom Erdgeschoss bis über das Dach geführt und durch mecha-
nische Lüfter entlüftet. Die Profilglasfassade des Laubenganges erhält 
Nachström-Öffnungen für die Außenluft. Die Nachström-Öffnungen 
werden durch Luftspalte bis maximal 5 cm Breite und 2,50 m Höhe 
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zwischen den Profilglaselementen im Abstand von circa 90 cm in der 
Profilglasfassade realisiert.  

Entlang der nordwestlichen und südöstlichen Baugrenzen ist in einem 
Abstand von mindestens 0,5 m vor den Fenstern von Aufenthaltsräu-
men von Wohnungen durch bauliche Maßnahmen ein maximaler Au-
ßenlärmpegel von nachts <55 dB(A) sicherzustellen. Bauliche Maß-
nahmen sind zum Beispiel Prallscheiben, verglaste Loggien oder Win-
tergärten. Die Festsetzung zielt somit auf einen Schallschutz zur Re-
duzierung des Lärmeintrages vor dem Fenster ab. Auch an diesen 
beiden Fassaden gilt, dass durch geeignete bauliche Schallschutz-
maßnahmen (zum Beispiel schallgedämmte Lüftungsöffnungen) si-
cherzustellen ist, dass in den zu Wohnzwecken dienenden Aufent-
haltsräumen der Mittelungspegel von 30 dB(A) nachts bei geschlosse-
nem Fenster und tagsüber von 35 dB(A) nicht überschritten wird. Bei 
einer Schallpegelreduzierung mit daraus resultierenden Lärmwerten 
nachts von <50 dB(A) ist durch geeignete bauliche Maßnahmen (zum 
Beispiel schallabsorbierende Ausbildung der Fensterlaibungen) si-
cherzustellen, dass in den zu Wohnzwecken dienenden Aufenthalts-
räumen ein Mittelungspegel von 30 dB(A) nachts bei freier Belüftung 
(gekipptes Fenster) nicht überschritten wird. Eine Frischluftzufuhr bei 
der Verwendung von Prallscheiben ist zum Beispiel möglich, indem 
die Scheiben oben und unten entsprechende Lüftungsöffnungen auf-
weisen, die eine Be- und Entlüftung des Luftraumes zwischen Fenster 
und Prallscheibe sicherstellen. 

An der südwestlichen Gebäudefassade betragen die Schallimmissi-
onswerte in Teilen nachts über 50 dB(A) und in Teilen unter 50 dB(A). 
So ist bei Lärmwerten nachts von >50 bis <60 dB(A) durch entspre-
chende Schallschutzmaßnahmen sicherzustellen, dass in den zu 
Wohnzwecken dienenden Aufenthaltsräumen der Mittelungspegel 
von 30 dB(A) nachts bei geschlossenem Fenster nicht überschritten 
wird. Bei Lärmwerten nachts von <50 dB(A) ist durch geeignete bau-
liche Maßnahmen sicherzustellen, dass in den zu Wohnzwecken die-
nenden Aufenthaltsräumen der Mittelungspegel von 30 dB(A) nachts 
bei freier Belüftung (gekipptes Fenster) nicht überschritten wird. Eine 
Umsetzung ist zum Beispiel über eine schallabsorbierende Ausbil-
dung der Fensterlaibungen möglich. Auch für die nach Südwest aus-
gerichteten Wohnungen gilt, dass durch geeignete bauliche oder 
technische Schallschutzmaßnahmen sicherzustellen ist, dass in den zu 
Wohnzwecken dienenden Aufenthaltsräumen der Mittelungspegel 
von 35 dB(A) tags nicht überschritten wird. 

In Bezug auf die Außenwohnbereiche setzt der Bebauungsplan auf-
grund der Lärmbelastungen fest, dass für einen hausnahen Freibe-
reich je Wohnung (beispielsweise Terrasse, Balkon) entweder durch 
Orientierung zur lärmabgewandten Gebäudeseite oder durch bauli-
che Maßnahmen (zum Beispiel verglaste Loggien, Wintergärten) si-
cherzustellen ist, dass ein Mittelungspegel von 55 dB(A) tags nicht 
überschritten wird (vergleiche textliche Festsetzung. Nr. 9.4).  

Gewerbelärm 

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurden auch die Ge-
räuscheinwirkungen durch die Gewerbe- und Industrienutzungen im 
Umfeld des Vorhabens untersucht. Die Ermittlung der gewerblichen 
Schallimmissionen erfolgte mit einem drei dimensionalen Berech-
nungsmodell für das Gebiet der Überseestadt Bremen. Die an die 
Überseestadt angrenzenden gewerblich genutzten Flächen sind als 
Industrie- oder Gewerbeflächen ausgewiesen. Die DIN 18005 gibt für 
den Fall, dass die Emissionen der zu untersuchenden gewerblichen 
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Anlagen nicht im Einzelnen bekannt sind, flächenbezogene Schall-
leistungspegel vor, die den schalltechnischen Prognosen zu Grunde 
zu legen sind: 

— Industriegebiete mit L"WA = 65 dB(A) tags und nachts 

— Gewerbegebiete mit L"WA = 60 dB(A) tags und nachts 

Die Flächen innerhalb der Überseestadt wurden entsprechend der 
vorgenannten Baugebietskategorien und Werte modelliert. Einge-
schränkte Gewerbegebiete (GEe) wurden dabei von dem Schallgut-
achter mit L"WA = 60 dB(A) tags beziehungsweise L"WA = 45 dB(A) 
nachts berücksichtigt. Die südlich der Weser gelegenen Flächen sind 
planungsrechtlich als Hafengebiete zu berücksichtigen. Lärmtech-
nisch entspricht die Ausweisung von Hafengebieten der Ausweisung 
von Industriegebieten, die tags und nachts einen flächenbezogenen 
Schallleistungspegel von L"WA = 65 dB(A) emittieren dürfen. Ge-
werblich genutzte Sondergebiete wurden den Gewerbegebieten 
gleichgesetzt und mit flächenbezogenen Schallleistungspegeln von 
L"WA = 60 dB(A) berücksichtigt.  

Nordöstlich des Vorhabens liegt das Gelände des Großmarktes Bre-
men, auf dem ein intensiver logistischer Betrieb stattfindet. Aufgrund 
der Nähe des Großmarktes zum geplanten Wohngebäude sowie auf-
grund der im Detail unbekannten, aber voraussichtlich intensiven 
Nutzungen auf den Betriebsflächen des Großmarktes wurde dieser in 
Teilbereichen wie folgt neu eingestuft:  

— Für Speditionsbetriebe mit Lagergebäude und Laderampen 
wurde ein flächenbezogener Schallleistungspegel von 61 dB(A) 
pro Quadratmeter ermittelt. Der genannte Wert wurde für Teile 
des Großmarktes als Orientierungswert herangezogen und zur 
"sicheren Seite" um 2 dB(A) erhöht.  

— Die östlichen Flächen des Großmarkts, auf denen sich die Lager-
gebäude und Laderampen befinden, wurden mit flächenbezoge-
nen Schallleistungspegeln von L"WA = 63 dB(A) für den Tag und 
die Nacht belegt.  

— Die übrigen Flächen des Großmarktes sind wie Gewerbebetriebe 
typischerweise mit 60 dB(A) pro Quadratmeter belegt. 

Im Schallgutachten wurden die Beurteilungspegel der Geräuschein-
wirkung durch die Gewerbe- und Industrienutzungen im Umfeld des 
Bauvorhabens anhand von Fassadenpegeln über alle Geschosse der 
Plangebäudeseiten dargestellt.  

Im Ergebnis sind an der Nordostfassade des Vorhabens Beurteilungs-
pegel von bis zu 59 dB(A) am Tag zu erwarten. An den anderen Fas-
saden betragen die Beurteilungspegel für den Tagzeitraum 52 dB(A) 
(Südwestfassade) bis 57 dB(A) (Nordwest- und Südostfassade). Damit 
werden für den Tageszeitraum die Immissionsrichtwerte der TA Lärm 
von 60 dB(A) für Mischgebiete an allen Gebäudeseiten unterschritten 
und sind damit in Bezug auf Mischnutzungen unkritisch. Es ergibt sich 
somit für die gewerbliche Immissionssituation tagsüber eine konflikt-
freie Nutzung im Mischgebiet.  

In der lautesten Nachtstunde werden Beurteilungspegel bis 58 dB(A) 
an der Nordostfassade berechnet. An allen anderen Fassadenseiten 
betragen die Beurteilungspegel zwischen 47 dB(A) (Südwestfassade) 
und 57 dB(A) (Nordwest- und Südostfassade). Damit werden der Im-
missionsrichtwert der TA Lärm und der Orientierungswert der DIN 
18005 von 45 dB(A) für Gewerbelärm nachts überschritten. Vor die-
sem Hintergrund sind entlang der nordöstlichen Gebäudeseite aus-
schließlich nach Nordosten ausgerichtete Aufenthaltsräume von 
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Wohnungen und öffenbare Fenster von Aufenthaltsräumen von Woh-
nungen unzulässig. 

An der Nordwest- und Südostfassade ist aus Gründen des Schallschut-
zes in einem Abstand von mindestens 0,5 m vor den Fenstern von Auf-
enthaltsräumen von Wohnungen durch Prallscheiben, verglaste Log-
gien, Wintergärten oder andere bauliche Maßnahmen ein maximaler 
Außenlärmpegel von nachts <55 dB(A) sicherzustellen. Im Zuge der 
gegenseitigen Rücksichtnahme mit umgebenden Industrie- und Ge-
werbebetrieben ist unter Berücksichtigung der städtebaulichen Ziel-
setzung zumutbar, dass die Orientierungswerte der DIN 18005 
beziehungsweise die Immissionsrichtwerte der TA Lärm von 45 dB(A) 
nachts nicht eingehalten werden können und um bis zu 10 dB(A) vom 
Orientierungswert der DIN 18005 abgewichen wird. Die Überschrei-
tung des Orientierungswerts rechtfertigt sich aus besonderen städte-
baulichen Gründen. So soll die zentrale Lage in der Überseestadt und 
die Nähe zum Europahafen sowie die Verknüpfung zu den nördlich 
des Plangebiets gelegenen Ortsteilen von Walle durch die Mischge-
bietsausweisung im Interesse einer Nutzungsvielfalt betont und ge-
stärkt werden. 

Mit der oben genannten aktiven und ergänzenden passiven Schall-
schutzfestsetzung, wonach durch geeignete bauliche Schallschutz-
maßnahmen sicherzustellen ist, dass in den zu Aufenthaltszwecken 
dienenden Wohnräumen der Mittelungspegel von 30 dB(A) nicht 
überschritten wird, kann ein ausreichender Schallschutz zur Sicher-
stellung gesunder Wohnverhältnisse erreicht werden. Andere Schutz-
maßnahmen, wie zum Beispiel die Errichtung von Lärmschutzwän-
den, sind daher nicht notwendig und aufgrund der Lage des Plange-
bietes zwischen der Wohnbebauung Green-Living und der innerstäd-
tischen Konsul-Smidt-Straße städtebaulich auch nicht verträglich.  

Der Nachweis für die Erfüllung der Anforderungen aus den oben ge-
nannten Regelungen zum Schallschutz erfolgt im Einzelfall, sodass 
hieraus die notwendigen Schallschutzmaßnahmen abgeleitet werden 
können. Mit dieser Regelung obliegt es dem Bauherrn, im Genehmi-
gungsverfahren den Nachweis des relevanten Schalldämmmaßes für 
das Vorhaben zu führen.  

Durch die Festsetzung von passiven Schallschutzmaßnahmen ist auch 
sichergestellt, dass für vorhandene Gewerbe- und Industriebetriebe in 
der Nachbarschaft Betriebsbeeinträchtigungen, Betriebsbeschrän-
kungen und ähnlichem aufgrund der heranrückenden Wohnnutzun-
gen nicht zu erwarten sind. Dies gilt insbesondere für den nordöstlich 
der Konsul-Smidt-Straße liegenden Großmarkt Bremen, der durch das 
Vorhaben in seinem Bestand und seiner Entwicklung nicht gefährdet 
wird. Wohnungen sind nur zulässig, wenn in Schlafräumen die fest-
gesetzten baulichen und sonstigen technischen Vorkehrungen reali-
siert werden. Nachträgliche Anordnungen nach § 17 BImSchG gegen-
über den vorhandenen Betrieben werden so vermieden. 

Belastungen durch Gerüche 

Für die Ermittlung und Bewertung von Geruchsbelästigungen beste-
hen keine gesetzlichen oder anderweitig rechtlich konkretisierenden 
Festlegungen. Eine Beurteilungshilfe für die Ermittlung und Bewer-
tung der Erheblichkeit von Geruchsimmissionen bietet allerdings die 
Geruchsimmissionsrichtlinie der Länderarbeitsgemeinschaft für Im-
missionsschutz GIRL 4, die im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung 
des Bebauungsplanes 2381 als Anhalt herangezogen wurde. In der 
GIRL werden zur Beurteilung der Erheblichkeit einer Geruchsbelästi-
gung Immissionswerte (IW) als Maßstab für höchstzulässige Ge-
ruchsimmissionen genannt. Für Wohn-/Mischgebiete ist ein IW 0,10 
festgelegt. Bei diesem Immissionswert handelt es sich um relative 
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Häufigkeiten der Geruchsstunden eines Jahres. So bedeutet IW 0,10, 
dass in 10 Prozent der Jahresstunden anlagenspezifische Gerüche ein-
deutig wahrnehmbar sind. Zur Einschätzung der vorhandenen Luft-
qualität im Hinblick auf Gerüche wurden in den Jahren 1999 und 2007 
im Planbereich Geruchsimmissionen ermittelt. Die Werte liegen zwi-
schen 0,04 und 0,10. Im Ergebnis ist daher festzustellen, dass die Ge-
ruchsbelastung im Plangebiet für eine Mischgebietsnutzung als nicht 
erheblich einzustufen ist. Der Immissionswert wird eingehalten. Neu-
ansiedlungen geruchsintensiver Gewerbebetriebe seit dem Jahr 2007 
hat es in der Überseestadt nicht gegeben. Für die emittierenden Be-
standsbetriebe ist davon auszugehen, dass durch verbesserte Anla-
gentechniken auch bei einer Zunahme von Produktionen die Ge-
ruchsbelastungen nicht angestiegen sind. 

7. Örtliche Bauvorschriften (nach § 85 BremLBO) 

Im Bebauungsplan werden örtliche Bauvorschriften festgesetzt, die 
dem Schutz des Stadtbildes dienen und sich auf die Installation von 
Werbeanlagen sowie auf die Gestaltung des Außenraums beziehen.  

Werbeanlagen dürfen nur als untergeordnetes Element ausgeführt 
werden. Freistehende Werbeanlagen müssen sich der Bebauung deu-
tlich unterordnen und dürfen nur ausnahmsweise auf den nicht über-
baubaren Grundstücksflächen errichtet werden, sofern sie in der 
Fläche nicht mehr als 2 m2 umfassen und stadträumlich verträglich 
sind. Oberhalb der Gebäudekante sind Werbeanlagen unzulässig 
(vergleiche örtliche Bauvorschrift Nr. 1). Mit der Regulierung der 
Standorte und Größe von Werbeanlagen soll einem ungeordneten An-
bringen von Schildern und Tafeln entgegengewirkt werden, etwa 
durch geradlinige oder orthogonale Ausrichtung zu den Gebäudekan-
ten sowie durch die dem Gebäude angepasste Formen- und Farbwahl 
der Werbeanlagen. Zudem wird im Plangebiet Leuchtwerbung mit 
sich bewegendem oder veränderlichem Licht ausgeschlossen. Der 
Ausschluss soll insbesondere eine Störung der Wohnnutzung, aber 
auch des Ortsbildes durch zum Beispiel blinkende Werbeanlagen ver-
hindern. 

Die örtliche Bauvorschrift Nr. 2 regelt, dass im Plangebiet Einfriedun-
gen entlang öffentlicher Verkehrsflächen nur als heimische Laubhe-
cken bis zu einer maximalen Höhe von 1,3 m zulässig sind. Zäune sind 
nur durch Hecken verdeckt bis zu einer Höhe von maximal 1,3 m zu-
lässig. Alle Höhenmaße beziehen sich auf die Oberkante der anschlie-
ßenden Verkehrsfläche beziehungsweise der privaten Erschließungs-
wege. Durch diese Festsetzung soll aufgrund der Nähe zu den öffent-
lichen Verkehrsflächen und zur umliegenden Bebauung die Höhe von 
Einfriedungen begrenzt werden. Um eine attraktive Gestaltung si-
cherzustellen, sind zum öffentlichen Raum und zu angrenzenden 
Grundstücken ausschließlich Hecken beziehungsweise Zäune, nur 
verdeckt durch Hecken, zulässig. 

8. Klimaschutz 

Als Beitrag zum Klimaschutz wird bei der Gebäudeplanung ein nach-
haltiges Wärmeversorgungskonzept verfolgt, das durch eine energie-
effiziente Gebäudeausführung optimiert wird. Hinsichtlich des Ge-
bäudestandards sollen die geltenden gesetzlichen Vorschriften durch 
bauliche und technische Maßnahmen übertroffen werden. Realisiert 
wird mindestens der KfW-Effizienzhaus-55-Standard auf Basis der ak-
tuellen Energieeinsparverordnung. Damit werden gute Voraussetzun-
gen für die Realisierung von energieeffizienten und klimaschonenden 
Gebäuden geschaffen. 

Das Plangebiet kann an die Fernwärmeversorgung der Überseestadt 
angeschlossen werden. Durch den Anschluss an das Fernwärmenetz 
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aus dem mit Abfall betriebenen Mittelkalorik-Kraftwerk Bremen leis-
tet die Fernwärme einen wichtigen Beitrag zur Verringerung des Pri-
märenergiebedarfs (Primärenergiefaktor: fp = 0,0). Im Rahmen des 
Durchführungsvertrages wird der Anschluss des geplanten Wohnge-
bäudes an die Fernwärme und der KfW-Gebäudeeffizienzstandard 
verpflichtend vorgegeben.  

Um den Einsatz erneuerbarer Energien zu fördern, wird durch eine 
textliche Festsetzung im Bebauungsplan bestimmt, dass die tragende 
Konstruktion der Dachflächen der Hauptgebäude statisch so auszubil-
den ist, dass die Errichtung von Anlagen zur Nutzung von Solarener-
gie auch nachträglich möglich ist. Damit ist gemeint, dass neben der 
Schaffung der statischen Voraussetzungen bei der weiteren Gebäu-
deplanung zum Beispiel Leerrohre vorgesehen werden und die not-
wendige Positionierung von Technikanschlüssen berücksichtigt wird. 
Die Festsetzung zielt damit auf Maßnahmen zum Klimaschutz ab.  

9. Kampfmittel, Altlasten 

Im Plangebiet muss mit Kampfmitteln gerechnet werden. Nach § 5 des 
Kampfmittelgesetzes ist der Eigentümer einer Verdachtsfläche beim 
Eingriff in den Baugrund, vor dem Auffüllen von Flächen sowie vor 
der Errichtung baulicher Anlagen verpflichtet, ein geeignetes Unter-
nehmen mit der Sondierung der Verdachtsfläche nach näherer Be-
stimmung durch die Polizei Bremen – Kampfmittelräumdienst – zu 
beauftragen. Näheres hierzu regelt der Durchführungsvertrag zum 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan. 

Aufgrund einer historischen Recherche und von Bodenuntersuchun-
gen haben sich keine relevanten Schadstoffkonzentrationen im Boden 
ergeben, die einer plangemäßen Nutzung entgegenstehen könnten. 
Dennoch wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass wegen des Stich-
probencharakters der durchgeführten Untersuchungen das Vorhan-
densein von Bodenkontaminationen nicht gänzlich ausgeschlossen 
werden kann. Weiterhin ist im gesamten Plangebiet mit künstlichen 
Auffüllungen zu rechnen, die vereinzelt auch schadstoffhaltige Bei-
mengungen (Bauschutt, Asche, Schlacke) enthalten können. 

Sofern Aushubmaterial als Abfall anfällt, ist dieses gemäß den Anfor-
derungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen 
und Abfällen der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) bezie-
hungsweise im Einklang mit dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallge-
setz zu verwerten oder zu entsorgen. 

Umweltbelange 

Wie unter B. 3. beschrieben, liegen die Voraussetzungen für die Auf-
stellung des Bebauungsplans als Plan der Innenentwicklung nach 
§ 13a BauGB vor. In einem solchen Verfahren kann von einer Umwelt-
prüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB sowie vom Umweltbericht nach § 2a 
BauGB und von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche 
Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind sowie von der 
zusammenfassenden Erklärung über die Berücksichtigung von Um-
weltbelangen abgesehen werden. Vor diesem Hintergrund wird auf 
die förmliche Umweltprüfung verzichtet. Mit Aufstellung des Bebau-
ungsplanes 2381 im Jahr 2008 wurde eine Umweltprüfung durchge-
führt. Das Ergebnis wurde in der vorliegenden Planung berücksich-
tigt. Zudem sind die für das Vorhaben relevanten Umweltbelange neu 
bewertet worden.  

Das Plangebiet ist früher zu Hafenzwecken gewerblich genutzt wor-
den. Heute handelt es sich bei der Fläche um eine ungenutzte Fläche, 
die in Teilen zum Abstellen von Fahrzeugen oder von Baumaschinen 
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verwendet wurde beziehungsweise wird. Die aufkommende Spontan-
vegetation und Ruderalflur hat keine Bedeutung für geschützte Vo-
gel- oder Fledermausarten. Bäume gibt es im Plangebiet nicht.  

In Bezug auf den Boden weist der Geologische Dienst Bremen darauf 
hin, dass im unmittelbaren Umfeld des Vorhabengrundstücks circa 3 
m mächtige Sande aufgebracht wurden. Danach stehen als jüngste 
geologische Schichten etwa 1 m mächtige Schlufflagen an, in denen 
parziell Torfe auftreten können. Unter diesen Weichschichten lagern 
Sande, in die zwischen 8 m bis 10 m unter Gelände erneut Schluffe, 
Tone eingelagert sind und dies in durchschnittlicher Mächtigkeit von 
etwa 1 m bis 2 m. Grundsätzlich können aber auch größere Mächtig-
keiten erreicht werden. Die Basis der Weichschichten ist überwiegend 
bei etwa – 2 mNN zu erwarten. Unter den Weichschichten stehen Mit-
tel- und Grobsande der Weichsel- und Saale-Kaltzeit an. Diese We-
sersande bilden den oberen Grundwasserleiter. Ihre Basis wird in 
Tiefen ab – 10 mNN (= tiefer als 13 m unter Geländeoberfläche) durch 
die Lauenburger Schichten gebildet. Entsprechend der jahreszeitli-
chen Verhältnisse treten unterschiedliche Grundwasserstandshöhen 
auf. Durchschnittliche Stände liegen bei 0,5 mNN (entsprechend circa 
7 m unter Gelände). Die Grundwasserstände variieren zusätzlich stark 
durch den Einfluss der Tide. 

Da das Plangebiet derzeit unbebaut ist, wird sich das Vorhaben auf 
den Boden und das Grundwasser durch Versiegelung und Verdich-
tung in der Beschleunigung des Abflusses von Oberflächenwasser so-
wie auf dessen quantitative und qualitative Regulationsfunktionen 
(Wasseraufnahmefähigkeit, Speicher- und Pufferleistung) auswirken. 
Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass das Plangebiet früher zu 
einer befestigen Hafenanlage gehörte und die vorgenannten Boden-
funktionen bereits hierdurch erheblich eingeschränkt waren. Zur Re-
duzierung des Regenwasserabflusses wird im Bebauungsplan jedoch 
vorgegeben, dass die Dächer von Hauptgebäuden mindestens zu 80% 
und die Dächer von Tiefgaragen flächendeckend zu begrünen sind, 
sofern sie nicht als Terrassen genutzt werden.  

Beeinträchtigungen des Schutzgutes Mensch erfolgen durch Schal-
limmissionen (vergleiche Kapitel C 8. "Immissionsschutz"). Mit der 
Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen können im Plangebiet ge-
sunde Wohnverhältnisse gewährleistet werden. Mit ergänzenden Re-
gelungen, zum Beispiel im Hinblick auf die Einfassung von Balkonen, 
stellt der Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan eine Verträglichkeit sicher.  

Die sonstigen Umweltbelange werden von der Planung nicht in rele-
vantem Umfang betroffen. Wechselwirkungen zwischen den einzel-
nen Umweltbelangen sind über die oben genannten Darstellungen 
hinaus nicht bekannt. 

D. Finanzielle Auswirkungen/Genderprüfung 

1. Finanzielle Auswirkungen 

Bei der Realisierung der Planung entstehen der Stadtgemeinde Bre-
men grundsätzlich keine Kosten. Die Vorhabenträgerin übernimmt im 
Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 132 
die Verpflichtung, das Vorhaben auf eigene Kosten zu verwirklichen. 

Wegen einer möglicherweise erforderlichen Kampfmittelbeseitigung 
ist jedoch nicht auszuschließen, dass der Stadtgemeinde Bremen Kos-
ten entstehen können. Sollte sich ein Kampfmittelverdacht im Plange-
biet nach der Sondierung bestätigen, trägt die Kosten für die 
Kampfmittelräumung nach § 8 Abs. 2 Bremisches Gesetzes zur Ver-
hütung von Schäden durch Kampfmittel das Land Bremen. Die dafür 
erforderlichen Mittel werden – soweit Dritte nicht zur vollständigen 
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Refinanzierung der Kosten herangezogen werden können – entspre-
chend den zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln in Anspruch ge-
nommen. 

2. Genderprüfung 

Die Wohn- und Gewerbenutzungen richten sich gleichermaßen an 
Frauen und Männer. Durch das Vorhaben sind daher grundsätzlich 
keine geschlechterspezifischen Auswirkungen zu erwarten. Die Erhö-
hung der Wohndichte führt zu einer Belebung des Quartiers und somit 
auch zu einer besseren sozialen Kontrolle der öffentlichen Freiräume. 

Anlage Bebauungskonzept (informatorisch) 
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